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Landwirtschaft und Wald (lawa) 

Centralstrasse 33 
Postfach 
6210 Sursee 
Telefon 041 349 74 00 
lawa@lu.ch 
www.lawa.lu.ch 
  

 

 
 
an alle Einwohnergemeinden 
des Kantons Luzern 

Sursee, 10. Februar 2022 AMS 
 
 

Auflage Waldentwicklungsplan WEP Kanton Luzern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald hat den Auftrag vom Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement, BUWD, die Waldentwicklungsplanung (WEP) zu revidieren. Aus den 
bisherigen 4 regionalen WEP wird ein WEP Kanton Luzern. 

Die Waldentwicklungsplanung klärt, welche öffentlichen Interessen und Bedürfnisse bei der 
Nutzung des Waldes wie zu berücksichtigen sind. Die angestrebte Entwicklung sowie Vor-
rangfunktionen sind festgelegt. Der WEP ist für kantonale und kommunale Behörden ver-
bindlich. Die Umsetzung erfolgt hauptsächlich mittels Beratung, Bewilligungen, Projekten und 
Verträgen.  

Die Auflagefassung wurde, gestützt auf den WEP Region Luzern (2016), erarbeitet. Im Aus-
tausch mit einer breit abgestützten Begleitgruppe sowie mittels Vernehmlassung, bei welcher 
insgesamt 76 Organisationen und Gemeinden mitgewirkt haben, wurde die Waldentwick-
lungsplanung revidiert. In der Beilage finden Sie die Zusammenfassung zu den Eingaben mit 
Stellungnahme lawa.  

Vor der Genehmigung durch den Regierungsrat findet die öffentliche Auflage gemäss § 19 
des kantonalen Waldgesetzes statt. Der Regierungsrat wird über die Eingaben befinden.  

Wir bitten Sie dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung vom 11. März bis am 9. April 2022 die 
Möglichkeit hat, den Waldentwicklungsplan (Bericht) und die Waldfunktionenkarte auf Ihrer 
Gemeinde einzusehen. Die Unterlagen sind auch auf unserer Internetseite 
www.lawa.lu.ch/wald/waldplanung verfügbar. In der Waldfunktionenkarte für die öffentliche 
Auflage ist der Vergleich mit den heute gültigen Vorrangflächen möglich. Personen, Organi-
sationen und Behörden können sich zum Entwurf äussern. Meinungsäusserungen sind wäh-
rend der Auflagefrist per E-Mail lawa@lu.ch oder Brief an die Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald zu richten.  
 
Wir bitten Sie ausserdem, in Ihren Gemeindenachrichten auf diese Auflage hinzuweisen.  
In der Beilage finden Sie eine Musterinformation. Am 8. März 2022 wird eine Medienmittei-
lung zur Auflage des WEP veröffentlicht.  

Für Rückfragen stehen Ihnen Sejana Amir, Fachbereich Walderhaltung sowie der Abteilungs-
leiter, Bruno Röösli, gerne zur Verfügung.  

Für Ihre Unterstützung sind wir Ihnen sehr dankbar. 

https://lawa.lu.ch/wald/waldplanung
https://www.geo.lu.ch/geoshare/apps/experiencebuilder/experience/?id=34c1bc19c0434010b6fe3ff3f1e23312
https://www.geo.lu.ch/geoshare/apps/experiencebuilder/experience/?id=34c1bc19c0434010b6fe3ff3f1e23312
mailto:lawa@lu.ch
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Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Hans Dieter Hess 
Dienststellenleiter 

Bruno Röösli 
Abteilungsleiter Wald 
041 349 74 71 
bruno.roeoesli@lu.ch 

 
 
 
 
 
Dokumente für die Auflage 
- Auflagefassung Waldentwicklungsplan 
- Waldfunktionenkarte (für Gemeinde relevante Blätter) 
 
Dokumente zu Ihrer Information / Verwendung 
- Auflagetext Kantonsblatt 
- Musterinfo für Gemeindenachrichten 
- Vernehmlassungsbericht Teilrevision WEP  
- Nur im E-Mailversand: Version Auflagefassung Waldentwicklungsplan mit Änderungen 

nach Vernehmlassung 
 

 

Roeoesli Bruno 00195219
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